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Seite 6 >> International: «Deutschland: Gotteslasterungsparagraph»

Borniertheit, Intoleranz und Humorlosigkeitsind keine Rechts-
guter, die unter Schutz gestellt werden sollten. Vielmehr sollte
der Staatden Freiraum far kritische und vor allem satirische Kunst
erweitern und Kinstlerinnen und Kinstler in ihrer wichtigen
kulturellen Aufgabe bestérken, althergebrachte Sichtweisen
gegen den Strich zu barsten.

Mit der Streichungvon § 166 StGB kame der deutsche Staatauch
einer wichtigen Forderung des UN-Menschenrechtskomitees
nach. Dieses erklarte namlich 2011, dass «Verbote von Darstel-
lungen mangelnden Respekts vor einer Religion oder anderen
Glaubenssystemen, einschlielich Blasphemiegesetzen, mitdem
Vertrag [gemeint ist der Internationale Pakt Gber birgerliche
und politische Rechte, ICCPR] inkompatibel>seien [HRC: General
comment No. 34, CCPR/C/G(/34,5§48].

Nicht zuletzt ware die Uberfallige Abschaffung des «mittel-
alterlichen Diktaturparagraphen> (Kurt Tucholsky) auch eine
angemessene rechtsstaatliche Reaktion auf die Einschiichte-
rungsversuche militanter Islamisten (Karikaturenstreitvon 2006,
Attentatauf dasfranzésische Satiremagazin Charlie Hebdo vom
Januar 2015). Denn mit einer ersatzlosen Streichung von § 166
StGB wirde der Gesetzgeber unmissversténdlich klarstellen, dass
der Freiheit der Kunst in einer modernen offenen Gesellschaft
hoéheres Gewicht beizumessen ist als den «verletzten Gefiihlen»
religioser Fundamentalisten.»

Die Sammelfrist fur die Online-Petition endete am 17. Februar
2015.Insgesamtwurden 11000 Unterschriften gesammelt. Eine
Mindestzahl von Unterschriften war nicht nétig. Die Petition
wird nun vom Petitionsausschuss des Bundestags behandelt.

Berlin: Welthumanistentag als Feiertag anerkannt

Far Berliner Schulkinder gibt es einen neuen Feiertag: den
Welthumanistentag. Auf Antrag kénnen sie sich kanftig am
21. Juni beurlauben lassen. «Der Welthumanistentag soll
humanistischen Schilerinnen und Schilern die Gelegenheit
geben, Gberden Zusammenhalt und das Miteinanderin unserer
Gesellschaft nachzudenken und ihre Feierkultur zu pflegen.»
Bedingung dafur ist allerdings die Zugehérigkeit zum Huma-
nistischen Verband. Die Bewertung des von der IHEU seit 1986
propagierten Welthumanistentags alsreligioser Feiertag hatte
der Humanistische Verband Deutschlands/Berlin-Brandenburg
beantragt. Im April 2013 war eine Mutter vor dem Berliner
Verwaltungsgericht gescheitert, die ihren Sohn an diesem Tag
nicht in die Schule geschickt hatte und erreichen wollte, dass
dafir kein Fehltag auf dem Zeugnis notiert werde.

Luxemburg: Trennung von Staat und Kirche

Laut dem Abkommen zwischen den Religionsgemeinschaften
und dem Staat sollen die Verfassungsartikel 22 und 106, die
das Miteinander zwischen Religionen und Staat bislang regeln,
aus der Verfassung gestrichen werden. Damit gebe es auch
keine Verpflichtung des Staates gegentber den Glaubensge-
meinschaften mehr, so Regierungschef Bettel. Das bisherige
Schulfach Religionslehre solldem sogenannten Werteunterricht
mit neutraler Wissensvermittlung weichen. Zudem soll durch
einenim Abkommenvereinbarten Fondsdas bauliche Eigentum
der katholischen Kirche verwaltet und kontrolliert werden. Das
Abkommen werde nicht von heute auf morgen umgesetzt.
Die Allianz von Humanisten, Atheisten und Agnostikern (AHA)
begrisst das Abkommen. Es stelle insgesamt einen grossen
Fortschritt gegentber den bisherigen Verhéltnissen dar. Vom
«Prinzip der Selbstbestimmung», wie es im Regierungspro-
gramm heisse, seiman jedoch noch weitentfernt. Ausserst posi-
tivbewertet AHA die Regierungspléane zu den Formen kirchlicher
Trégerschaft. Insbesondere lobte AHA, dass es keine kommunale
Finanzierung der Pfarren mehr geben soll und auch fur den
Unterhaltder Kirchengebaude keine Steuergeldermehr einge-
setzt werden. Mit Blick auf die Verfassungsreform vermisse man
jedoch die Erwdhnung nichtreligioser Menschen. > Seite 12

Hilfsfonds fiir bediirftige Frauen beim Schwan-
gerschaftsabbruch - Bitte um Unterstiitzung

Am 9. Februar 2014 haben die Schweizer Stimmberechtigten
die Volksinitiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache»
deutlich abgelehnt. Dem Begehren aus dem Kreis konservativ-
christlicher Abtreibungsgegnerinnen wurde die gebUhrende
Abfuhr erteilt. Schwangerschaftsabbruch bleibt somit eine
Pflichtleistung der Krankenversicherung.

Trotzdem kommt es vor, dass einzelne Frauen das Geld fureinen
Schwangerschaftsabbruch nicht aufbringen konnen: mittellose
Frauen, die keine Krankenversicherung haben (Schwarzarbeite-
rinnen, Sans-Papiers) oder wegen ihres mageren Budgets eine
hohe Franchise gewahlt oder die Pramien nicht bezahlt haben.
Siemussen den Abbruch aus der eigenen Tasche bezahlen. Oder
auch junge Frauen, die Uber die Eltern versichert sind, welche
nichts erfahren durfen.

Eine Befragung aller Familienplanungsstellen in der Schweiz
durch APAC-Suisse* hat ergeben, dass es sich um ein echtes Pro-
blem handelt. Uber 60 Prozent der Stellen werden mindestens
ein- bis Uber zehnmal pro Jahr mit solchen Fallen konfrontiert.
Oftist esfur sie dusserstschwierig, fir Schwangerschaftsabbri-
che Hilfsgelder locker zu machen. Sie wiirden die Errichtung
eines Hilfsfonds fur betroffene Frauen sehr begrussen.
APAC-Suisse beabsichtigt daher, mit Unterstitzung der Stiftung
SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz einen Hilfsfondsfurbedurftige
Frauen beim Schwangerschaftsabbruch zu errichten. SEXUELLE
GESUNDHEIT Schweiz ist bereit, die Administration einessolchen
Fonds zu Gbernehmen und in Zusammenarbeit mit den Famili-
enplanungsstellen die Gesuche zu bearbeiten. Verantwortlich
fiir den Fonds und dessen Aufnung bleibt APAC-Suisse. Das
Reglement far den geplanten Fonds ist bereits entworfen.
Umdas Projektstarten zu kénnen, braucht esein Anfangskapital
von mindestens 50 000 Franken. Spenden von insgesamt 20 000
Franken wurden bereits zugesichert. Nun werden dringend
weitere 30 Personen gesucht, die je 1000 oder 60 Personen,
die 500 Franken zu spenden bereit sind. Natlrlich sind auch
kleinere Spenden willkommen. Der Appell richtet sich an alle,
denen es wichtig ist, dass Frauen, unabhéangig von ihrem so-
zialen Status und ihren finanziellen Ressourcen, Zugang zum
legalen Schwangerschaftsabbruch haben.

Falls Sie das Projekt «Hilfsfonds fur bedurftige Frauen beim
Schwangerschaftsabbruch» zu unterstitzen bereitsind, melden
Sie sich bitte bei:

Anne-Marie Rey, Sekretariat APAC-Suisse,

Grabenstr. 21, 3052 Zollikofen / apac-suisse@bluewin.ch.

Wir stehen lhnen gerne fur weitere Auskinfte zur Verfagung
und senden lhnen alle Unterlagen.

Herzlichen Dank fir lhre Unterstltzung! Die Einzahlung ver-
sprochener Spenden wird erst féllig, wenn eine Mindestsumme
von total 50 000 Franken zugesichert ist.

* APAC-Suisse (Association suisse de professionnel-le-s de I'avortement
et de la contraception) ist ein Zusammenschluss von Fachleuten, die im
Bereich Schwangerschaftsabbruch tatig sind. Sie respektiert das Recht
jederFrau, selbstbestimmt tiber einen Schwangerschaftsabbruchzu ent-
scheiden, und anerkennt den Anspruch jeder Frau, den Abbruch unter
guten, mdglichst kostengiinstigen Bedingungen durchfiihren zu lassen.

frei denken. 112015



	Hilfsfonds für bedürftige Frauen beim Schwangerschaftsabbruch - Bitte um Unterstützung

